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Der Schweizer Schiesssportverband erlässt gestützt auf Artikel 40 seiner Statuten folgendes 
Reglement für das EWS-G300). 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und 
männlicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für 
beiderlei Geschlecht. 

I.  Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1  Zweck 

Das EWS ist ein alljährlich wiederkehrender Einzelwettkampf, welcher der Förderung der 

Schiessfertigkeit dient und den Teilnehmern eine Auszeichnungsmöglichkeit bietet. 

Artikel 2  Grundlagen 

1 Regeln für das sportliche Schiessen (RSpS) des Schweizer Schiesssportverbandes (SSV) 

2 Ausführungsbestimmungen (AFB) für die Teilnahmeberechtigung von ausländischen 
Staatsangehörigen an Wettkämpfen des SSV  

Artikel 3  Teilnahmeberechtigung 

1 Es sind nur lizenzierte Mitglieder eines Vereins, der einem Kantonalschützenverband (KSV) 
des SSV angehört, teilnahmeberechtigt.  

2 Im gleichen Jahr darf ein Schütze jedes der drei EWS-Wettkampfprogramme (Kategorie A, 
D und E) je nur einmal schiessen. 

II.  Organisation 

Artikel 4  Durchführung 

Die KSV übernehmen die Organisation des EWS; sie können ihre Vereine oder andere geeig-

nete Organisationen mit der Durchführung beauftragen.  

Artikel 5  Kombinationsmöglichkeit mit der Gruppenmeisterschaft Gewehr 300m 

Die Resultate des EWS-G300 können für eine der Vorrunden der Schweizer Gruppenmeister-

schaft Gewehr 300m berücksichtigt werden, jedoch ohne die Resultate der Seniorveteranen, 

die aufgelegt geschossen haben. 


